
Zuständiges Sachgebiet

Sachgebiet 10 - Verwaltungsservice
Ortsrechtsammlung Nr.

1.06

Kurzbezeichnung

Satzung zur 2. Änderung der Satzung der Gemeinde Ritterhude über die Erhebung
von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis vom 14.12.2023

(Verwaltungskostensatzung)
Verkündung

Im Internet bereitgestellt am 19.12.2023

Aufgrund der §§ 10 und 11 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und des § 4 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.4.2017 (Nds. GVBl. S. 121) in den jeweils
geltenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde Ritterhude in seiner Sitzung am 14.12.2023
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
In § 5 Absatz 1, Nr. 2b) werden die Worte „Fachhochschulen, Universitäten oder
vergleichbaren Einrichtungen,“ gestrichen.

§ 2
Der Kostentarif, der nach § 2 Bestandteil der Verwaltungskostensatzung ist, wird wie folgt
geändert:

Die Tarif-Nr. 1 erhält folgende Fassung:
1. Pauschsätze für den Verwaltungsaufwand:

1.1  Für Beschäftigte, die nach TvöD bis einschließlich Entgeltgruppe 8
eingruppiert sind und für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1,
je angefangene Viertelstunde 12,50 €

1.2  Für Beschäftigte, die nach TvöD ab Entgeltgruppe 9 eingruppiert sind

und für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2,
je angefangene Viertelstunde 18,75 €

Die Tarif-Nr. 3.2. erhält folgende Fassung:

3.2.  Beglaubigung von Abschriften, Kopien, Vervielfältigungen
3.2.1  Pro Beglaubigung, zuzüglich der Kosten für die Kopien nach Tarif-Nr. 2  5,00 €

Es werden ausschließlich Vervielfältigungen akzeptiert, die von Bediensteten
der Gemeinde Ritterhude gefertigt wurden.

§ 3
Die Satzung tritt am 01. 01 2024 in Kraft.

27721 Ritterhude, 14.12.2023
Der Bürgermeister

Jürgen Kuck

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Bekanntmachung erfolgt durch die
Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde Ritterhude am 19.12.2023.


